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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH nimmt zum gegenständlichen 
Ministerialentwurf wie folgt Stellung: 
 
 

1. In der vorgeschlagenen Fassung des § 6b KSchG wird der Begriff 
„Telefonleitung“ verwendet. Dies suggeriert, dass ausschließlich 
leitungsgebundene Festnetzanschlüsse vom Regelungsbereich des 
§ 6b KSchG erfasst sind, nicht jedoch auch Mobilfunkanschlüsse. Es 
wird daher angeregt, den technologieneutralen Begriff 
„Telefonanschluss“ zu verwenden, welcher sowohl Fest- als auch 
Mobilfunkanschlüsse umfasst. 

 
 
2. In selbiger Bestimmung scheint es unklar, in welcher Rechtsbeziehung 

die Entgelte nur für die eigentliche Kommunikationsdienstleistung 
verrechnet werden dürfen. Die Bestimmung könnte auch so verstanden 
werden, dass der Unternehmer, zusätzlich zu den vom Verbraucher an 
den eigenen Kommunikationsdienstebetreiber zu entrichtenden 
Verbindungsentgelten, Entgelte verrechnen darf, die er für die 
Bereitstellung und den Betrieb der von ihm genutzten 
Kommunikationsdienste zu leisten hat. Es sollte klar gestellt werden, 
dass sich der Unternehmer eines Telefonschlusses (bzw. einer 
Rufnummer) bedienen muss, bei dem dem anrufenden Verbraucher an 
den Kommunikationsdienstebetreiber dieses Verbrauchers nicht mehr 
als die eigentlichen Kommunikationsdienstleistungen verrechnet 
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werden. Maßgeblich nach § 6b KSchG sollte somit das 
Rechtsverhältnis zwischen dem anrufenden Verbraucher und jenem 
Kommunikatonsdienstebetreiber sein, mit dem dieser Verbraucher 
seinen Kommunikationsdienstevertrag abgeschlossen hat. Der 
Unternehmer selbst sollte somit seinen eigenen Kunden keine Entgelte 
für den Kommunikationsdienst verrechnen dürfen. 

  

 
 
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

i.A. Dr. Wolfgang Feiel  
Leiter Abteilung Recht  
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